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derer, die von dem Internationalen Militärgerichtshof ab
geurteilt werden — ermöglicht, erläßt der Kontrollrat 
das folgende Gesetz:

Artikel I
Die Moskauer Deklaration vom 30. Oktober 1943 ,,be

treffend die Verantwortlichkeit der Hitleranhänger für 
begangene Greueltaten“ und das Londoner Abkommen 
vom 8. August 1945 ,betreffend Verfolgung und Bestra
fung von Hauptkriegsverbrechern der Europäischen Achse“ 
werden als untrennbare Bestandteile in das gegenwärtige 
Gesetz aufgenommen. Die Tatsache, daß eine der Ver
einigten Nationen den Bestimmungen des Londoner Ab
kommens beitritt, wie dies in seinem Artikel V vor
gesehen ist, berechtigt diese Nation nicht, an der Aus
führung des. gegenwärtigen Gesetzes in dem Hoheitsgebiet 
des Kontrollrates in Deutschland teilzunehmen oder in 
seinen Vollzug einzugreifen.

Artikel II
1. Jeder der folgenden Tatbestände stellt ein Ver

brechen dar:
a) Verbrechen gegen den Frieden. Das Unternehmen des 

Einfalls in andere Länder und des Angriffskrieges 
unter Verletzung des Völkerrechts und internatio
naler Verträge einschließlich der folgenden, den 
obigen Tatbestand jedoch nicht erschöpfenden Bei
spiele: Planung, Vorbereitung, Beginn oder Führung 
eines Angriffskrieges oder eines Krieges unter Ver
letzung von internationalen Verträgen, Abkommen 
oder Zusicherungen; Teilnahme an einem gemein
samen Plan oder einer Verschwörung zum Zwecke 
der Ausführung eines der vorstehend aufgeführten 
Verbrechen.


